
1 
 

 

Version 2/2021 



2 
 

  

INHALT 

 

 

1. Präambel 

2. Anforderungen an Lieferanten 

2.1 Soziale Verantwortung 

2.2 Ökologische Verantwortung 

2.3 Ethisches Geschäftsverhalten 

3. Umsetzung der Anforderungen 

4. Kenntnisnahme und Einverständnis des Lieferanten 



3 
 

  

1. Präambel 

 

Witzenmann bekennt sich zu einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen 

Unternehmensführung. Wir erwarten das gleiche Verhalten von all unseren Lieferanten. Auch 

bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir voraus, dass die Grundsätze 

ökologischen, sozialen und ethischen Verhaltens beachtet und in die Unternehmenskultur 

integriert werden. Weiter sind wir bestrebt, laufend unser unternehmerisches Handeln und 

unsere Produkte [oder Dienstleistungen] im Sinne der Nachhaltigkeit zu optimieren und fordern 

unsere Lieferanten auf, dazu im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes beizutragen. 

Für die zukünftige Zusammenarbeit vereinbaren die Vertragspartner die Geltung der 

nachstehenden Regelungen für einen gemeinsamen Verhaltenskodex. Diese Vereinbarung gilt 

als Grundlage für alle zukünftigen Lieferungen. Die Vertragspartner verpflichten sich, die 

Grundsätze und Anforderungen des Verhaltenskodex zu erfüllen und sich darum zu bemühen 

ihre Unterauftragnehmer vertraglich zur Einhaltung der in diesem Dokument aufgeführten 

Standards und Regelungen zu verpflichten. Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in 

Kraft. Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex kann für das Unternehmen Grund und Anlass 

sein, die Geschäftsbeziehungen einschließlich aller zugehörigen Lieferverträge zu beenden. 

Der Verhaltenskodex stützt sich auf nationale Gesetze und Vorschriften sowie internationale 

Übereinkommen wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die 

Leitlinien über Kinderrechte und unternehmerisches Handeln, die Leitlinien der Vereinten 

Nationen Wirtschaft und Menschenrechte, die internationalen Arbeitsnormen der 

Internationalen Arbeitsorganisation sowie den Global Compact der Vereinten Nationen. 

 

2. Anforderungen an Lieferanten 

 

2.1 Soziale Verantwortung 
 

▪ Ausschluss von Zwangsarbeit 

Es darf keine Zwangsarbeit, Sklavenarbeit oder derart vergleichbare Arbeit eingesetzt werden. Jede Arbeit muss 

freiwillig sein und die Mitarbeitenden müssen jederzeit die Arbeit oder das Beschäftigungsverhältnis beenden 

können. Außerdem darf keine inakzeptable Behandlung von Arbeitskräften, wie etwa psychische Härte, sexuelle und 

persönliche Belästigung stattfinden. 

▪ Verbot von Kinderarbeit 

In keiner Phase der Produktion darf Kinderarbeit eingesetzt werden. Die Lieferanten sind aufgefordert, sich an die 

Empfehlung aus den ILO-Konventionen zum Mindestalter für die Beschäftigung von Kindern zu halten. Demnach 

soll das Alter nicht geringer sein als das Alter, mit dem die allgemeine Schulpflicht endet und in jedem Fall nicht unter 

15 Jahre. Wenn Kinder bei der Arbeit angetroffen werden, hat der Lieferant die Maßnahmen zu dokumentieren, die 

zu ergreifen sind, um Abhilfe zu schaffen und den Kindern den Besuch einer Schule zu ermöglichen. Die Rechte 

junger Arbeitnehmer sind zu schützen und besondere Schutzvorschriften einzuhalten. 

▪ Faire Entlohnung 

Das Entgelt für reguläre Arbeitsstunden und Überstunden muss dem nationalen gesetzlichen Mindestlohn oder den 

branchenüblichen Mindeststandards entsprechen, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Soweit das Entgelt nicht 

ausreicht, die Kosten des gewöhnlichen Lebensunterhalts zu decken und ein Mindestmaß an Rücklagen zu bilden, 

ist der Lieferant verpflichtet, das Entgelt entsprechend zu erhöhen. Den Arbeitnehmern sind alle gesetzlich 

vorgeschriebenen Leistungen zu gewähren. 
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▪ Vereinigungsfreiheit 

Das Recht der Arbeitnehmer, Organisationen ihrer Wahl zu gründen, ihnen beizutreten und Kollektivverhandlungen 

zu führen, ist zu respektieren. In Fällen, in denen die Vereinigungsfreiheit und das Recht zu Kollektivverhandlungen 

gesetzlich eingeschränkt sind, sind alternative Möglichkeiten eines unabhängigen und freien Zusammenschlusses 

der Arbeitnehmer zum Zweck von Kollektivverhandlungen einzuräumen. Arbeitnehmervertreter sind vor 

Diskriminierung zu schützen. Ihnen ist freier Zugang zu den Arbeitsplätzen ihrer Kollegen zu gewähren, um 

sicherzustellen, dass sie ihre Rechte in gesetzmäßiger und friedlicher Weise wahrnehmen können. 

▪ Diskriminierungsverbot 

Die Diskriminierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in jeglicher Form ist unzulässig. Dies gilt z. B. für 

Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, Rasse, Kaste, Hautfarbe, Behinderung, politischer Überzeugung, 

Herkunft, Religion, Alter, Schwangerschaft oder sexueller Orientierung. Die persönliche Würde, Privatsphäre und 

Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen werden respektiert. 

▪ Gesundheitsschutz; Sicherheit am Arbeitsplatz 

Der Lieferant ist für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld verantwortlich. Durch Aufbau und Anwendung 

angemessener Arbeitssicherheitssysteme werden notwendige Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und 

Gesundheitsschäden, die sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit ergeben können, getroffen. Zudem werden die 

Beschäftigten regelmäßig über geltende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsnormen sowie -maßnahmen 

informiert und geschult. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird der Zugang zu Trinkwasser in ausreichender 

Menge ermöglicht sowie der Zugang zu sauberen sanitären Einrichtungen. 

▪ Beschwerdemechanismen 

Der Lieferant ist auf Betriebsebene für die Einrichtung eines wirksamen Beschwerdemechanismus für 

Einzelpersonen und Gemeinschaften, die von negativen Auswirkungen betroffen sein können, zuständig. 

▪ Umgang mit Konfliktmineralien 

Für die Konfliktmineralien Zinn, Wolfram, Tantal und Gold sowie für weitere Rohstoffe wie Kobalt etabliert das 

Unternehmen Prozesse in Übereinstimmung mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) für die 

Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und 

Hochrisikogebieten und erwartet dies auch von seinem Lieferanten. Schmelzen und Raffinerien ohne 

angemessene, auditierte Sorgfaltsprozesse sollen gemieden werden. 

 

2.2 Ökologische Verantwortung 

 
▪ Behandlung und Ableitung von industriellem Abwasser  

Abwasser aus Betriebsabläufen, Fertigungsprozessen und sanitären Anlagen ist vor der Einleitung oder 

Entsorgung zu typisieren, zu überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu behandeln. Darüber hinaus sollten 

Maßnahmen eingeführt werden, um die Erzeugung von Abwasser zu reduzieren. 

▪ Umgang mit Luftemission  

Allgemeine Emissionen aus den Betriebsabläufen (Luft- und Lärmemissionen) sowie Treibhausgasemissionen sind 

vor ihrer Freisetzung zu typisieren, routinemäßig zu überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu behandeln. Der 

Lieferant hat zudem die Aufgabe, seine Abgasreinigungssysteme zu überwachen und ist angehalten, 

wirtschaftliche Lösungen zu finden, um jegliche Emissionen zu minimieren. 

▪ Umgang mit Abfall und gefährlichen Stoffen  

Der Lieferant folgt einer systematischen Herangehensweise, um Festabfall zu ermitteln, zu handhaben, zu 

reduzieren und verantwortungsvoll zu entsorgen oder zu recyceln. Chemikalien oder andere Materialien, die bei 

ihrer Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr darstellen, sind zu ermitteln und so zu handhaben, dass beim Umgang 

mit diesen Stoffen, der Beförderung, Lagerung, Nutzung, beim Recycling oder der Wiederverwendung und bei ihrer 

Entsorgung die Sicherheit gewährleistet ist. 
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▪ Verbrauch von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen reduzieren 

Der Einsatz und der Verbrauch von Ressourcen während der Produktion und die Erzeugung von Abfall jeder Art, 

einschließlich Wasser und Energie, sind zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Entweder geschieht dies direkt am 

Entstehungsort oder durch Verfahren und Maßnahmen, bspw. durch die Änderung der Produktions- und 

Wartungsprozesse oder von Abläufen im Unternehmen, durch die Verwendung alternativer Materialien, durch 

Einsparungen, durch Recycling oder mithilfe der Wiederverwendung von Materialien. 

▪ Umgang mit Energieverbrauch/-effizienz  

Der Energieverbrauch ist zu überwachen und zu dokumentieren. Es sind wirtschaftliche Lösungen zu finden, um die 

Energieeffizienz zu verbessern und den Energieverbrauch zu minimieren. 

 

2.3 Ethisches Geschäftsverhalten 

 
▪ Fairer Wettbewerb  

Die Normen der fairen Geschäftstätigkeit, der fairen Werbung und des fairen Wettbewerbs sind einzuhalten. 

Außerdem sind die geltenden Kartellgesetze anzuwenden, welche im Umgang mit Wettbewerbern insbesondere 

Absprachen und andere Aktivitäten, die Preise oder Konditionen beeinflussen, verbieten. Ferner verbieten diese 

Regelungen Absprachen zwischen Kunden und Lieferanten, mit denen Kunden in ihrer Freiheit eingeschränkt werden 

sollen, ihre Preise und sonstigen Konditionen beim Wiederverkauf autonom zu bestimmen. 

▪ Vertraulichkeit/Datenschutz 

Der Lieferant verpflichtet sich, bezüglich des Schutzes privater Informationen den angemessenen Erwartungen 

seines Auftraggebers, der Zulieferer, Kunden, Verbraucher und Arbeitnehmer gerecht zu werden. Der Lieferant hat 

bei der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung und Weitergabe von persönlichen Informationen die 

Gesetze zu Datenschutz und Informationssicherheit und die behördlichen Vorschriften zu beachten. 

▪ Geistiges Eigentum 

Rechte an geistigem Eigentum sind zu respektieren; Technologie- und Know-how-Transfer haben so zu erfolgen, 

dass die geistigen Eigentumsrechte und die Kundeninformationen geschützt sind. 

▪ Integrität/Bestechung, Vorteilnahme  

Bei allen Geschäftsaktivitäten sind höchste Integritätsstandards zugrunde zu legen. Der Lieferant muss beim Verbot 

aller Formen von Bestechung, Korruption, Erpressung und Unterschlagung eine Null-Toleranz-Politik verfolgen. 

Verfahren zur Überwachung und Durchsetzung der Normen sind anzuwenden, um die Einhaltung der 

Antikorruptionsgesetze zu gewährleisten. 

▪ Interessenkonflikte 

Der Lieferant muss seine Geschäftsaktivitäten offen und transparent tätigen. Es könnte ein Interessenkonflikt 

auftreten, wenn ein Mitarbeiter des Lieferanten oder ein Familienmitglied eine enge Beziehung zu Witzenmann 

unterhält und mit seinen Entscheidungen Einfluss auf die geschäftliche Beziehung zu Witzenmann nehmen kann. 

Daher muss diese Beziehung Witzenmann offenbart werden, bevor Verhandlungen aufgenommen werden. Der 

Lieferant sollte Richtlinien zu Interessenkonflikten aufgrund persönlicher Beziehungen aufstellen, um eine derartige 

Meldung sicherzustellen. 
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3. Umsetzung der Anforderungen 

Wir erwarten von unseren Lieferanten in Bezug auf Lieferketten, dass sie Risiken innerhalb dieser identifizieren sowie 

angemessene Maßnahmen ergreifen. Im Falle eines Verdachtes auf Verstöße sowie zur Absicherung von 

Lieferketten mit erhöhten Risiken wird der Lieferant das Unternehmen zeitnah und ggf. regelmäßig über die 

identifizierten Verstöße und Risiken sowie die ergriffenen Maßnahmen informieren. Beschwerden oder Hinweise auf 

eine mögliche Verletzung des Verhaltenskodex können auch anonym und/oder vertraulich an unsere externe 

Vertrauensperson Herrn Christian Brenner unter 0711-16445-430 gemeldet werden, der auf Wunsch für eine 

anonymisierte Weitergabe sorgen wird, wobei keine Vergeltungsmaßnahmen zu erwarten sind (Whistleblowing). Die 

Einhaltung der in diesem Dokument aufgeführten Standards und Regelungen überprüft das Unternehmen mithilfe 

eines Self-Assessment-Fragebogens sowie Nachhaltigkeits-Audits an Produktionsstandorten der Lieferanten. Der 

Lieferant erklärt sich damit einverstanden, dass der Auftraggeber solche Audits zur Überprüfung einer Einhaltung des 

Kodex an den Betriebsstätten des Lieferanten zu den üblichen Geschäftszeiten nach angemessener Vorankündigung 

durch von ihm beauftragte Personen durchführt. Der Lieferant kann einzelnen Auditmaßnahmen widersprechen, 

wenn durch diese zwingende datenschutzrechtliche Regelungen verletzt würden. Sollte ein Verstoß gegen die 

Regelungen dieses Verhaltenskodex festgestellt werden, wird der Auftraggeber dies dem Lieferanten innerhalb von 

einem Monat schriftlich mitteilen und ihm eine angemessene Nachfrist setzen, um sein Verhalten mit diesen 

Regelungen in Einklang zu bringen. Wenn ein solcher Verstoß schuldhaft erfolgte und eine Fortsetzung des Vertrages 

bis zur ordentlichen Beendigung für den Auftraggeber unzumutbar macht, kann der Auftraggeber den Vertrag nach 

fruchtlosem Ablauf der gesetzten Frist beenden, wenn er dies bei der Nachfristsetzung angedroht hat. Ein 

gesetzliches Recht zur außerordentlichen Kündigung ohne Nachfristsetzung bleibt ebenso wie das Recht auf 

Schadenersatz unberührt. 

3. Kenntnisnahme und Einverständnis des Lieferanten 

Der Lieferant verpflichtet sich verantwortungsvoll zu handeln und sich an die aufgeführten Grundsätze/Anforderungen 

zu halten. Der Lieferant verpflichtet sich, in für diese verständlicher Weise den Arbeitnehmern, Beauftragten und 

Subunternehmern den Inhalt dieses Kodex zu kommunizieren und alle erforderlichen Vorkehrungen für die 

Umsetzung der Anforderungen zu treffen 
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EUROPA ASIEN 

AMERIKA 

Witzenmann GmbH 

75175 Pforzheim 

Deutschland 

www.witzenmann.de 

 

Witzenmann Sachsen GmbH 

08056 Zwickau 

Deutschland 

www.witzenmann-sachsen.de 

 

Witzenmann-Speck GmbH 

75249 Kieselbronn 

Deutschland 

www.witzenmann-speck.de 

 

Witzenmann Hamburg GmbH 

22145 Stapelfeld 

Deutschland 

www.witzenmann-hamburg.de 

 

Witzenmann Rhein-Ruhr GmbH 

46509 Xanten 

Deutschland 

www.witzenmann-rhein-ruhr.de 

 

Witzenmann Benelux nv 

2520 Oelegem-Ranst 

Belgien 

www.witzenmann.be 

 

BT FLEX S.r.l. 

64030 Basciano TE 

Italien 

www.bt-flex.com 

 

Witzenmann France S.A.R.L. 

77400 Thorigny-sur-Marne 

Frankreich 

www.witzenmann 

Witzenmann Española S.A. 

19004 Guadalajara 

Spanien 

www.witzenmann.es 

 

Idrosapiens S.r.l. 

10040 Leinì TO 

Italien 

www.idrosapiens.it 

 

Witzenmann Polska Spółka z 

o.o. 

32-300 Olkusz 

Polen 
www.witzenmann.com.pl 

 

Witzenmann Slovakia spol. s 

r.o. 

976 31 Vlkanová 

Slowakei 

www.witzenmann.sk 

 

Witzenmann Opava, spol. s r.o. 

74601 Opava 

Tschechische Republik 

www.witzenmann.cz 

 

Witzenmann Sverige AB 

14146 Huddinge 

Schweden 

www.witzenmann.se 

 

Witzenmann Russia 

450000 Ufa 

Russland 

www.witzenmann.ru 

 

Witzenmann UK Ltd. 

ML4 3LW Bellshill 

Schottland 

www.witzenmann.co.uk 

 

 

Witzenmann Metal Products 

(Jiangyin) Co. Ltd. 

214442 Jiangyin City 

China 

www.witzenmann.cn 

 

Witzenmann India Private Limited 

600044 Chennai 

Indien 

www.witzenmann.co.in 

 

Witzenmann Japan K.K. 

2-6-1, Shin-Yokohama, 

Kohoku-ku Yokohama, Kanagawa 

222-0033 

Japan 

www.witzenmann.co.jp 

 

Witzenmann Korea Co. Ltd 

Chungcheongnam-do 

Südkorea 

www.witzenmann.co.kr 

Witzenmann do Brasil Ltda. 

83325-000 Pinhais 

Brasilien 

www.witzenmann.com.br 

 

Witzenmann Metal Products 

Mexico S.A.de C.V.  

38180 Guanajuato 

Mexiko 

www.witzenmann.com.mx 

 

Witzenmann USA LLC 

48083 Troy, MI 

Vereinigte Staaten von Amerika 

www.witzenmann-usa.com 

Die verwendete männliche Form dient ausschließlich der Lesefreundlichkeit, angesprochen werden damit alle Geschlechter. 

 

 


